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rechtlichen Konzessionen bereit, als er dazu von der Ar
beiterklasse gezwungen wird.

Rechtsforderungen der Arbeiterklasse 
im Kampf um das Recht auf Arbeit

Der Kampf der Arbeiterorganisationen für das Recht auf 
Arbeit hat die zu dieser Frage in der bürgerlichen Rechts
lehre und Rechtspraxis geführten Diskussionen in den letz
ten Jahren sichtbar belebt. Die daraus resultierenden Vor
schläge zeigen allerdings, daß lediglich den Arbeiterfor
derungen ideologisch entgegengewirkt, nicht aber der 
Schutz der Werktätigen vor Arbeitslosigkeit verbessert 
oder die Möglichkeiten für die Wiedereingliederung der 
Arbeitslosen in den Arbeitsprozeß fühlbar erweitert wer
den sollen. So wird beispielsweise empfohlen, die Unterneh
mer zu verpflichten, sich um freie Arbeitsplätze bewer
bende Werktätige nur dann abzulehnen, wenn sie sich da
bei auf „sachliche Gründe“ berufen könnend — ein Erfor
dernis, dem zu genügen ihnen kaum je schwerfallen dürfte. 
Auf der gleichen Linie liegt der Vorschlag im Entwurf für 
ein Arbeitsgesetzbuch der BRD, nicht ein Recht auf Arbeit, 
sondern lediglich ein „Recht am Arbeitsplatz“ zu kodifi
zieren und dieses inhaltlich im wesentlichen auf den her
kömmlichen Kündigungsschutz und ein Diskriminierungs
verbot bei der Einstellung von Werktätigen zu beschrän
ken. 17

Es ist offensichtlich, daß der bürgerliche Staat in Anbe
tracht der sich verschlechternden Verwertungsbedingungen 
des Kapitels weniger denn je daran interessiert ist, irgend
welche verbindlichen Garantien für die Beschäftigung der 
Werktätigen zu übernehmen. Das Wirken der ökonomi
schen Gesetze des Kapitalismus, die den für das Kapital 
verfügbaren disponiblen Werktätigen voraussetzen, schlie
ßen ein staatlich gewährleistetes Recht auf Arbeit prinzi
piell aus.. Selbst in den von den bürgerlichen Medien viel
fach als Zeiten der „Vollbeschäftigung“ gepriesenen 60er 
Jahren war die Arbeitslosigkeit keineswegs beseitigt, 
sondern dank günstiger konjunktureller Bedingungen le
diglich auf einen für kapitalistische Verhältnisse relativ 
niedrigen Stand reduziert worden. Heute dagegen tritt die 
Unfähigkeit des Kapitalismus, den Werktätigen wenig
stens eine produktive Betätigung zur Sicherung ihres Le
bensunterhalts zu ermöglichen, erheblich schärfer zutage. 
Im Rechenschaftsbericht an den X. Parteitag der SED 
heißt es dazu: „Die Heere der Arbeitslosen in den Staa
ten des Kapitals und Hunderte Millionen Beschäftigungs
lose in Entwicklungsländern, die vom kapitalistischen 
Wirtschaftssystem abhängig sind, zeugen davon, daß das 
Recht auf Arbeit in einer von Monopolen beherrschten 
Gesellschaft niemals zu verwirklichen ist.“18

Wenn zahlreiche kommunistische und Arbeiterparteien 
und progressive Gewerkschaftsorganisationen dafür ein- 
treten, das Recht auf Arbeit in den bürgerlichen Verfas
sungen bzw. in der Gesetzgebung zu fixieren, so sind sie 
sich der begrenzten Bedeutung solcher Regelungen sehr 
wohl bewußt. Wie die DKP in ihrem Parteiprogramm her
vorhebt, geht sie davon aus, daß durch die Verankerung 
des Rechts auf Arbeit im Grundgesetz der BRD oder in 
einem fortschrittlichen Arbeitsgesetzbuch dieses Recht für 
die Werktätigen noch keineswegs garantiert wäre, son
dern lediglich „die Bedingungen für die Verwirklichung 
dieses elementaren Menschenrechts verbessert (würden)“.

Im Unterschied zu manchen sozialreformistischen Par
teien und Gewerkschaften fordert die DKP nicht global 
eine „Sicherung der Vollbeschäftigung“, weil dafür in An
betracht der sich verschärfenden Krise und der auch in den 
kommenden Jahren zu erwartenden massenhaften „Frei
setzung“ von Arbeitskräften keine realen Voraussetzungen 
gegeben sind. In ihrem Parteiprogramm orientiert sie 
vielmehr darauf, solche rechtlichen Maßnahmen durchzu
setzen, durch die der Schutz der Arbeitsplätze erhöht und 
insbesondere den Jugendlichen die Chance einer Arbeits
aufnahme gesichert wird. Sie fordert vor allem, daß die

Regelungen für den Kündigungsschutz — insbesondere für 
ältere Werktätige, schwangere Frauen und Behinderte — 
strikt eingehalten und ausgebaut, Massenentlassungen 
grundsätzlich verboten und den Jugendlichen nach Ab
schluß der Berufsausbildung ihrer Qualifikation entspre
chende Arbeitsverhältnisse nachgewiesen werden müs
sen. >9 Das ist gewissermaßen die taktische Komponente 
im Kampf um ein Recht auf Arbeit, während strategische 
Maßnahmen — wie die Gewährleistung des Rechts auf 
einen der Qualifikation entsprechenden Arbeitsplatz für 
alle Werktätigen — erst im Ergebnis einer grundlegenden 
Veränderung des Klassenkräfteverhältnisses zugunsten der 
Arbeiterklasse verwirklicht werden können.

Im Kampf für einen besseren Schutz der Arbeitsplätze 
und für die Durchsetzung von staatlichen Maßnahmen zur 
Arbeitsplatzbeschaffung unterstützen die Kommunisten 
viele der von den Gewerkschaften geltend gemachten For
derungen. Dies gilt z. B. für die vom Bundesvorstand des 
DGB im Februar 198Г unterbreiteten Vorschläge zur Be
schaffung neuer Arbeitsplätze, in denen die Auffassungen 
eines großen Teils der Werktätigen der BRD zur Eindäm
mung der Arbeitslosigkeit zum Ausdruck kommen. So wird 
vorgeschlagen, die jetzt arbeitslosen Werktätigen vorrangig 
im sozialen Wohnungsbau, zur Verbesserung des Umwelt
schutzes und des öffentlichen Nahverkehrs sowie für den 
Ausbau der sozialen Dienste einzusetzen. Zahlreiche Ge
werkschaftsverbände fordern darüber hinaus, Teile der 
Rüstungsindustrie auf die Produktion ziviler Güter um
zustellen, wodurch die Zahl der Arbeitsplätze beträchtlich 
erhöht werden könnte.

Auch für reformistische Gewerkschaften ist heute klar, 
daß das Problem der Massenarbeitslosigkeit mit staatli
chen Aktivitäten zur Schaffung von Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen allein nicht bewältigt werden kann, son
dern eine Zurückdrängung der Macht der Unternehmer 
und eine Erweiterung der Einflußrechte der Arbeiterorga- ^ 
nisationen notwendig macht. Im „Sozialpolitischen Pro- ’• - v' 
gramm“ des DGB wird in diesem Zusammenhang z. B. die 
„Einschränkung der Verfügungsgewalt der Unternehmen 
über die Zahl, Qualität und regionale Verteilung der Ar
beitsplätze, insbesondere durch die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften“, verlangt.20 Im 
Ringen um stärkere rechtliche Positionen der Arbeiterver
tretungen in den kapitalistischen Betrieben und auf über
betrieblicher Ebene (z. B. zur Einflußnahme auf die Struk
tur- und Regionalpolitik) können die durch die kapitali
stischen Länder ratifizierten internationalen Abkommen 
über die Gewährung sozialer Grundrechte zweifellos eine 
wichtige Hilfe sein.

Die Kommunisten weisen immer wieder mit Nachdruck 
darauf hin, daß es „zur Verwirklichung des Menschen
rechts auf Arbeit ... vor allem entschlossener betrieblicher 
Aktionen der Belegschaften und ihrer Gewerkschaften zur 
Verteidigung der bestehenden und zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze (bedarf)“.21 Die in den kapitalistischen Län
dern in jüngerer Zeit gegen die zunehmende Arbeitslosig
keit geführten Kampfaktionen lassen erwarten, daß diese 
Frage in den kommenden Jahren noch stärker in den Mit
telpunkt der Klassenauseinandersetzungen rücken wird. 1
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